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Themen in dieser Ausgabe: 

● Doppische Haushaltspla-
nung 2009 

● Umstellungstermine für die 
Gemeinden 

● Die Teilhaushalte als Bud-
gets 

● Die Bedeutung der we-
sentlichen Produkte 

● Neue Dienstanweisungen 
zum Rechnungswesen 

 

Infobrief Nr. 5 
   Für Mitarbeiter,  
          Stadt– und Gemeindevertreter  

        und interessierte Bürger 

Seit Oktober im Netz 
(öffentlichen Ordner: 09 
Dienstanweisungen) 
- Dienstanweisung zur 
Organisation des Rech-
nungswesens 
- Dienstanweisung zu den 
Übergangsregelungen 
Diese Dienstanweisungen 
sollte jeder Mitarbeiter 
kennen. Hier ist alles ge-
regelt, was den Beleg-
durchlauf, das Anord-
nungswesen, die einzuhal-
tenden Fristen, die Ne-
benbuchhaltungen, die 
Vorschuss- und Verwahr-
konten, die Stichtage zum 
Buchungsschluss und die 
Besonderheiten beim letz-
ten kameralen Jahresab-
schluss betrifft. 

Es wird ernst: Doppische Haushaltsplanung 2009 
Die Mittelanmeldungen sind seit Anfang November an die Produktverantwortlichen 
gegangen, Rückgabetermine an die Kämmerei:   
für Börzow:  14.11.2008 
für Grevesmühlen: 21.11.2008 
Hierzu noch mal folgende Hinweise: 

- Wichtig: die Produktverantwortlichen müssen sich mit „Dienstleistern“, wie 
dem Gebäude- und Flächenmanagement auseinandersetzen 

- Keine Investitionsanmeldung ohne vorherige Abstimmung mit der Anlagen-
buchhaltung 

Umstellungsplan für die einzelnen Gemeinden  Im Dezember wird der neue 
doppische Haushalt für die 
Gemeinde Börzow fertig ge-
stellt. Dieser soll bereits im 
Januar in die Beratung gehen. 
Der Grevesmühlener Haushalt 
wird spätestens im Februar in 
die Budgetdiskussion in den 
Fachausschüssen gehen und 
soll im März 2009 durch die 
Stadtvertretung beschlossen 
werden.  

November 2008  

Umstellung und 

erstes doppi-

sches HH-Jahr 
GK

Z 2008 2009 2010 2011 2012 

Amt 00                     

Bernstorf 01                     

Börzow 02                     

Hanshagen 03                     

Mallentin 04                     

Plüschow 05                     

Roggenstorf 06                     

Rüting 07                     

Testorf- Stein-

fort 09                     

Upahl 10                     

Warnow 11                     

Grevesmühlen 12                     

Gägelow 13                     

  Vorbereitungsphase 

   Erstes Jahr der Umstellung 
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Was jetzt zu tun ist 
und wichtige Termine: 
 
 

• Teilprojekt 1 
(Produkte):  

 
• Einrichtung der inter-
nen Leistungsverrech-
nung 

   Termin: 15.12.2008 
 
• Teilprojekt 2 
(Vermögen):  

 
• Bewertung der einzel-
nen Vermögenspositio-
nen entsprechend Ter-
minplan 

 
• Hochrechnung der Ab-
schreibungen und Son-
derposten für die Er-
gebnisrechnung 

    Termin: 18.12.2008 
 
• Teilprojekt 3 
(Organisation, Haus-
halt und Bilanz):  

 
• Bereinigung der Vor-
schuss– und Verwahr-
konten 

   Termin: 30.11.2008 
 
• Bewertung der Forde-
rungen 

    Termin: 19.12.2008 
 
• Bereinigung der Soll-
stellungen für Ausbau-
beiträge 

    Termin: 15.12.2008 
 
 
    
 
 

Die Teilhaushalte als Budgets 
Produkte unterschiedlichster Produkt-
bereiche werden in der Doppik zu einem 
Teilhaushalt zusammengefasst. Ein Teil-
haushalt bildet ein Budget, dem ein 
Verantwortlicher zugeordnet wird, dies 
ist der jeweilige Amtsleiter. Ein Amts-
leiter kann mehrere Teilhaushalte ver-
antworten. Die Zuordnung eines Produk-
tes zu mehreren Teilhaushalten 
(Budgets) ist jedoch nicht zulässig. 
 
Mit dem Teilhaushalt (Budget) werden 
einer Organisationseinheit Finanzmittel 
zur eigenverantwortlichen Bewirtschaf-
tung zur Verfügung gestellt. Die Bud-
getverantwortung bezieht sich auf den 
laufenden Budgetansatz und auf die 
langfristige Einhaltung des Finanzrah-
mens. Sie umfasst die persönliche Ver-
antwortung dafür, Entwicklungen, die zu 
Veränderungen des vereinbarten Leis-
tungsrahmens und/oder des Budgetan-
satzes führen können, rechtzeitig zu 
analysieren und Gegenmaßnahmen einzu-
leiten. 
 
Deckungsregelungen auf den Kopf ge-
stellt:  
Hier wird es künftig mehr Freiheiten 
geben. Der Antrag auf ÜPL/APL wird 
nur noch die Ausnahme bilden, denn 

grundsätzlich sind alle Ansätze für Auf-
wendungen innerhalb eines Teilhaushaltes 
gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts 
anderes durch Haushaltsvermerk be-
stimmt wird. Ausgenommen sind zum Bei-
spiel die Personalaufwendungen und die 
Versorgungsaufwendungen sowie Aufwen-
dungen aus internen Leistungsbeziehun-
gen. Mehrerträge in den einzelnen Bud-
gets berechtigen zu Mehraufwendungen 
in diesen Budgets. Weiterhin wird es Re-
gelungen zur Deckungsfähigkeit für In-
vestitionsmaßnahmen geben.  
 
Übertragbarkeit: Wer spart, wird be-
lohnt 
Nach GemHVO-Doppik können Mittel, die 
im laufenden Haushaltsjahr nicht benö-
tigt werden, wesentlich unkomplizierter 
als bisher in das neue Jahr übertragen 
werden. Hierzu wird es ebenfalls beson-
dere Regelungen geben. Wichtig hierbei 
ist jedoch immer ein ausgeglichener Ge-
samthaushalt. Durch die Übertragung 
erhöhen sich die betreffenden Posten 
des entsprechenden Teilhaushaltes in den 
Folgejahren. 

Die neuen Budgetregelungen, die dennoch 
sehr umfangreich sind, werden Bestand-
teil des doppischen Haushaltsplanes und 
demnächst bereits im internen Netz 
nachzulesen sein. 

Anders die wesentlichen Produkte: Es 
sind die Produkte, die im politischen Inte-
resse stehen, für welche Ziele festgelegt 
werden können, deren Erfüllung wiederum 
anhand von Kennzahlen gemessen wird. 
Daher sind in jedem Teilhaushalt die we-
sentlichen Produkte, deren Auftrags-
grundlage, Ziele und Leistungen zu be-
schreiben sowie Leistungsmengen und 
Kennzahlen anzugeben. Dabei sollen die 
Ziele und Kennzahlen zur Grundlage der 
Gestaltung, der Planung, der Steuerung 
und der Erfolgskontrolle des jährlichen 
Haushalts gemacht werden. Damit eine 
eindeutige Zuordnung gewährleistet wer-
den kann, sind dem Produktplan entspre-
chende Produktbeschreibungen beizufü-
gen.  

Unwesentliche Produkte? 
Um es gleich vorauszuschicken: Unwe-
sentliche Produkte gibt es nicht, dafür 
aber wesentliche und sonstige Produkte. 
Für die Stadt Grevesmühlen wurden 65 
Produkte gebildet, davon 21 wesentliche 
und 44 sonstige. Für Börzow gibt es ak-
tuell 29 Produkte, davon 10 wesentliche. 
Ob das (zufällige) Verhältnis 1/3 zu 2/3 
so bleibt, wird die Haushaltsdiskussion 
mit der Politik entscheiden. Die Festle-
gung, welches Produkt als wesentlich 
anzusehen ist, trifft am Ende jährlich 
aufs Neue die Politik. 
 
Warum eine solche Splittung? 
Der künftige Haushaltsplan soll ein 
Steuerungsinstrument sein. Aber nicht 
alle Produkte haben 
„Steuerungspotential“. Einige Produkte, 
wie z.B. „Wahlen“ oder 
„Konzessionsabgabe“, sind hinsichtlich 
Kostendeckung und Zielerreichung 
schwer zu beeinflussen.  




